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Definition Anerkennung vs. Anrechnung
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Gründe für die Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen

• Förderung der Mobilität (In- und Ausland): Erhöhung und Verbesserung

• Integration EUropas
• Zugang zu den Bildungseinrichtungen aller Mitgliedsstaaten
• Keine Verzögerung des Studiums
• Anreiz zu lebenslangem Lernen
• Gestaltungsfreiheit
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Anerkennung – Rechtsgrundlagen

• Lissabon-Konvention von 1997 (Lisbon Recognition Convention = LRC)
Überführung in Bundesrecht 2007: „Gesetz zu dem Übereinkommen 
vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im 
Hochschulbereich in der europäischen Region“

• Nationale Regelungen für Anerkennung
• Hochschulgesetze der Bundesländer (LHG)
• Studienakkreditierungsstaatsvertrag und Musterrechtsverordnung (MRVO)
• Gerichtsurteile und -beschlüsse
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Quelle:
www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-

nexus/07-Downloads/07-03-
Material/Prinzipien_der_Lissabon-Konvention.pdf

Die Wesentlichen Prinzipien der LRC

1. Beweislastumkehr
2. Wesentlicher Unterschied
3. Begründungspflicht der Ablehnung, 

Widerspruchsrecht
4. Diskriminierungsverbot
5. Transparenzgebot
6. Vorhandensein angemessener 

Informationen
7. Angemessene Frist
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Beweislastumkehr

„Die Beweislast, dass ein Antrag nicht die entsprechenden
Voraussetzungen erfüllt, liegt bei der die Bewertung durchführenden Stelle.“
(Lissabon-Konvention, Art. III.3, Abs. 5)

 Paradigmenwechsel: Die Hochschule muss nachweisen, warum die Leistung nicht 
anerkannt wird!

Allerdings: Mitwirkungspflicht des Antragstellers = Einreichen der notwendigen 
Unterlagen, Kursdetails, …



9

Wesentlicher Unterschied

Ein Unterschied zwischen Qualifikationen, der in Bezug auf die Kriterien Qualität der 
Institution, Profil, Studienniveau, Lernergebnisse und Workload so signifikant ist, dass 
er den Studienerfolg des Bewerbers gefährden würde.

Was heißt das?
z.B. Nicht anerkannte Hochschule, nicht passendes Fach, Bachelorkurs im 
Masterstudiengang anerkennen lassen, Kurs nicht bestanden, 2 ECTS als 6ECTS 
anerkennen lassen, ...
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Gestaltung von Verfahren

Pauschale Anerkennung

Einmalige Prüfung der Institution und der Curricula

Zuvor festgelegte Bestandteile bzw. Module werden auf
ausgewählte Module anerkannt (Positivliste)

Meist bei gemeinsamen Studiengängen, ggf. bei Netzwerken
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Gestaltung von Verfahren

Indivduelle Anerkennung

Einzelfallprüfung nach Antrag
(gesonderter Antrag oder z.B. Learning Agreement)
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Verfahren – Berichte aus der Praxis – Was ist zu tun?

• Aufstellen von allgemein gültigen Regeln mit allen Beteiligten –
verbindliche Verankerung, z.B. Arbeitskreis über alle Stakeholder hinweg 
unter Führung des QM
• Ggf. Unterarbeitsgruppen unter Führung des QM

• Herstellung von Transparenz
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Prämissen/Ziele eines solchen AK

• Verbindliche Festlegung von Abläufe und Zuständigkeiten
• Feststellung der Massentauglichkeit
• Festlegung der benötigten Dokumentation (Formulare etc.)
• Festlegung von Handhabe bei Streitfällen
• Im Idealfall: Integration in das zentrale QM

• Rechts- und Qualitätssicherung
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Verfahren – Was sollte geregelt sein?

• Z.B. Erstellung eines publikationsfähigen Leitfadens
• Einrichtung von Anerkennungsbeauftragte
• Standardformulare
• Standardisierte Prozessabläufe
• Checkseiten
• Publikationen (Homepage)
• Ggf. Datenbank
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Information und Beratung

Fristbeginn
Antragsannahme

Überprüfung der Antragsunterlagen

Inhaltliche Bewertung

Fristende
Anerkennungsentscheidung

Schematischer Ablauf eines Anerkennungsverfahrens
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Wie kann das aussehen? – Leitfaden
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https://www.uni-
potsdam.de/fileadmin/pr
ojects/zfq/Qualitätsmana
gement/Leitfaden-
Anerkennung-
15092016.pdf
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Herstellung von Transparenz – Ablaufpläne
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Ausblick – Europäischer Hochschulraum 2025

EMPFEHLUNG DES RATES vom 26. November 2018 zur 

Förderung der automatischen gegenseitigen Anerkennung 
von im Ausland erworbenen Hochschulqualifikationen 
und von Qualifikationen der allgemeinen und beruflichen 
Bildung der Sekundarstufe II sowie der Ergebnisse von 
Lernzeiten im Ausland.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1210(01)&from=DE
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darin: Wesentlicher Grundsatz 
1. bis 2025 die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, damit 

a) die automatische gegenseitige Anerkennung ( 6 ) zum Zwecke 
des weiteren Lernens gewährleistet ist, ohne dass ein separates 
Anerkennungsverfahren durchlaufen werden muss, sodass
[…]

ii. die Ergebnisse einer Lernzeit im Ausland auf Hochschulebene, die 
in einem Mitgliedstaat zurückgelegt wurde, in den anderen 
Mitgliedstaaten automatisch und in vollem Umfang anerkannt 
werden, und zwar so, wie zuvor in der Lernvereinbarung vereinbart 
und in der Leistungsübersicht bestätigt, sowie im Einklang mit dem 
Europäischen System zur Übertragung und Akkumulierung von 
Studienleistungen; […]
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


